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A 0188/2015 (VWD) 
Auftrag Manfred Küng (SVP, Kriegstetten): Zusammensetzung Verwaltungsrat AKSO 

(16.12.2015)  

 
Der Regierungsrat wird höflich ersucht, eine Änderung von § 31 Sozialgesetz dergestalt vor-
zubereiten, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats der Ausgleichskasse Solothurn vom Kantons-
rat gewählt werden. 
 
Begründung 16.12.2015: schriftlich. 
 
Die AKSO ist als selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert. Sie wird von der 
Geschäftsführung geleitet und vom Verwaltungsrat beaufsichtigt (§ 30 SozialG). Der Regie-
rungsrat wählt für die Ausgleichskasse den 5-7 Mitglieder umfassenden Verwaltungsrat (§ 31 
Abs. 1 und 2 SozialG). Der Verwaltungsrat beaufsichtigt die Ausgleichskasse (§ 31 Abs. 3 lit. e 
SozialG).  
Artikel 60 der Kantonsverfassung verlangt, dass bei der Ämterbesetzung die am besten ge-
eigneten Personen zu berücksichtigen sind, wobei die Regionen und politischen Richtungen 
angemessen beteiligt sein sollten. Das sollte auch für den Verwaltungsrat der AKSO gelten. 
Im Verwaltungsrat sitzen allerdings mehrheitlich Freisinnige. 
In der Beantwortung der Interpellation von Susanne Schaffner (SP, Olten; KR-Nr. I 0091/2015) 
„Wann werden die Missstände bei den Ergänzungsleistungen endlich behoben?“ hat der Re-
gierungsrat aufgezeigt, dass bei der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn im Jahr 2010 rund 
10 Angestellte 1673 Neuanmeldungen behandelt haben, während im Jahr 2014 rund 18 An-
gestellte (+80%) bloss 1883 (+10%) Neuanmeldungen behandelt haben. Es ist offensichtlich, 
dass das Leistungsniveau bei der AKSO und die Aufsicht durch den Verwaltungsrat unzu-
reichend waren.  
Ganz offensichtlich ist das Aufsichtsgremium vom Regierungsrat nicht optimal besetzt wor-
den. Deshalb soll die Wahl künftig dem Kantonsrat obliegen. 
 
Unterschriften: 1. Manfred Küng (1) 


